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Weihnachtslied
Vom Himmel in die tiefsten Klüfte
Ein milder Stern herniederlacht;
Vom Tannenwalde steigen Düfte

Und hauchen durch die Winterlüfte,
Und kerzenhelle wird die Nacht.

Mir ist das Herz so froh erschrocken,
Das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken

Mich lieblich heimatlich verlocken
In märchenstille Herrlichkeit.

Ein frommer Zauber hält mich wieder,
Anbetend, staunend muss ich stehn;

Es sinkt auf meine Augenlider
Ein goldner Kindertraum hernieder,
Ich fühl‘s, ein Wunder ist geschehn.

Theodor Storm

Ihr Matthias Müller
Bürgermeister  

der Gemeinde Wermdorf

Im Namen des Gemeinderates
und auch persönlich wünsche 

ich Ihnen ein
besinnliches Weihnachtsfest

sowie ein glückliches und
gesundes neues Jahr 2024.

©Yasonya - stock.adobe.com
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Amtliche Bekanntmachungen

Auszug aus dem Protokoll  
der Gemeinderatssitzung vom 30.11.2023

Tagungsort: Schlosssaal Altes Jagdschloß Wermsdorf
Tagungstermin: 30.11.2023; 19.00 Uhr
Der Bürgermeister Herr Müller begrüßte alle Anwesenden und 
eröffnete die Gemeinderatssitzung. Mit 13 anwesenden Ge-
meinderäten und dem Bürgermeister war die Beschlussfähig-
keit gegeben.
In der öffentlichen Gemeinderatssitzung wurden folgende Be-
schlüsse gefasst:

Beschluss Nr. 66/11/23 Bestellen des Gemeindewehrlei-
ters der Gemeinde Wermsdorf durch den Gemeinderat
Der Gemeinderat bestellt Kamerad Peter Rudolph entspre-
chend § 12 Abs. 4 der Feuerwehrsatzung der Gemeinde 
Wermsdorf vom 29.04.2016 als Gemeindewehrleiter der Ge-
meinde Wermsdorf für die Dauer der vorgeschriebenen Amts-
zeit von fünf Jahren.

Beschluss Nr. 67/11/23 Bestellen des stellv. Gemeinde-
wehrleiters der Gemeinde Wermsdorf durch den Gemein-
derat
Der Gemeinderat bestellt Kamerad Steffen Neugebauer ent-
sprechend § 12 Abs. 4 der Feuerwehrsatzung der Gemeinde 
Wermsdorf vom 29.04.2016 als stellv. Gemeindewehrleiter der 
Gemeinde Wermsdorf für die Dauer der vorgeschriebenen 
Amtszeit von fünf Jahren.

Beschluss Nr. 68/11/23 Vergabe von Bauleistungen Los 10 
„Tischlerarbeiten - Innentüren“ Sanierung Hort „Alte Post-
station“ in Wermsdorf
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Bauleistung Los 
10 „Tischlerarbeiten - Innentüren“ zur Sanierung des Hort-
gebäudes in Wermsdorf an die Firma Tischlerei Kitzing aus 
Naundorf. Die Auftragssumme beträgt 71.661,82 €.

Beschluss Nr. 69/11/23 Vergabe von Bauleistungen Los 14 
„Bodenbelagsarbeiten“ Sanierung Hort „Alte Poststation“ 
in Wermsdorf
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Bauleistung Los 
14 „Bodenbelagsarbeiten“ zur Sanierung des Hortgebäudes in 
Wermsdorf an die Firma Teppich Studio Scheler GmbH & Co. 
KG aus Greiz. Die Auftragssumme beträgt 35.399,93 €.

Beschluss Nr. 70/11/23 Vergabe von Bauleistungen Los 15 
„Fliesenlegerarbeiten“ Sanierung Hort „Alte Poststation“ 
in Wermsdorf
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Bauleistung Los 
15 „Fliesenlegerarbeiten“ zur Sanierung des Hortgebäudes in 
Wermsdorf an die Firma Fliesenleger Meisterbetrieb Matthias 
Hiemer aus Mockrehna. Die Auftragssumme beträgt 31.220,30 €.

Beschluss Nr. 71/11/23 Vergabe von Bauleistungen Los 16 
„Maler- und Lackierarbeiten“ Sanierung Hort „Alte Post-
station“ in Wermsdorf
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Bauleistung Los 16 
„Maler- und Lackierarbeiten“ zur Sanierung des Hortgebäudes 
in Wermsdorf an die Firma Maler und Korrosionsschutz GmbH 
aus Lauenhain. Die Auftragssumme beträgt 100.631,76 €.

Beschluss Nr. 72/11/23 Vergabe von Bauleistungen Los 24 
„Fliesenlegerarbeiten“ Umbau und Sanierung Bestands-
gebäude zu einer Kindertagesstätte in Mahlis
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Bauleistung Los 
24 „Fliesenlegerarbeiten“ zum Umbau und Sanierung eines 
Bestandsgebäudes zu einer Kindertagesstätte in Mahlis an 

die Firma Fliesenleger Meisterbetrieb Matthias Hiemer aus 
Mockrehna.
Die Auftragssumme beträgt 25.243,17 €.

Beschluss Nr. 73/11/23 Vergabe von Bauleistungen Los 35 
„Malerarbeiten - innen“ Umbau und Sanierung Bestands-
gebäude zu einer Kindertagesstätte in Mahlis
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Bauleistung Los 
35 „Malerarbeiten - innen“ zum Umbau und Sanierung eines 
Bestandsgebäudes zu einer Kindertagesstätte in Mahlis an die 
Firma Malermeister Matthias Fritsch aus Naundorf.
Die Auftragssumme beträgt 18.785,88 €.

Beschluss Nr. 74/11/23 Vergabe von Bauleistungen Los 36 
„Bodenbelagsarbeiten“ Umbau und Sanierung Bestands-
gebäude zu einer Kindertagesstätte in Mahlis
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Bauleistung Los 
36 „Bodenbelagsarbeiten“ zum Umbau und Sanierung eines 
Bestandsgebäudes zu einer Kindertagesstätte in Mahlis an die 
Firma Dübener Teppich Eck GmbH aus Bad Düben.
Die Auftragssumme beträgt 23.255,78 €.

Beschluss Nr. 75/11/23 Ermächtigung des Bürgermeisters 
zur Auftragsvergabe von Bauleistungen Los 9 „Speiseauf-
zug“ Umbau und Sanierung Bestandsgebäude zu einer 
Kindertagesstätte in Mahlis
Der Gemeinderat beschließt die Ermächtigung des Bürgermeis-
ters zur Vergabe der Bauleistung Los 9 „Speiseaufzug“, Umbau 
und Sanierung Bestandsgebäude zu einer Kindertagesstätte in 
Mahlis. Die geschätzten Baukosten betragen ca. 25.000,00 €.

Beschluss Nr. 76/11/23 Vergabe der technischen Betriebs-
führung für die Kläranlage Malkwitz
Der Gemeinderat beschließt die Beauftragung der technischen 
Betriebsführung für die Kläranlage Malkwitz sowie die vorge-
lagerten 5 Pumpstationen an die Veolia Wasser Deutschland 
GmbH aus Leipzig. Die Auftragssumme beträgt 128.241,48 € 
(brutto) pro Jahr.
Des Weiteren wird optional auf Anforderung der Gemeinde 
Wermsdorf die Leistung „Betrieb und Instandhaltung des Ka-
nalnetzes“ beauftragt.

Beschluss Nr. 77/11/23 Städtebaulicher Vertrag für den Be-
bauungsplan „Biogasanlage Liptitz“ in Liptitz
Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister zum Abschluss 
eines Städtebaulichen Vertrages mit der Bioenergie Nordsach-
sen GmbH & Co. KG, Feldstraße 2 in Malkwitz, zur Erarbeitung 
der notwendigen Unterlagen für das Verfahren Erstellung eines 
Bebauungsplans Gewerbegebiet „Biogasanlage Liptitz“.

Beschluss Nr. 78/11/23 Grundsatzbeschluss zur Durchfüh-
rung und Finanzierung der Installation eines Leit- und In-
formationssystems für die Qualifizierung des Tourismus in 
der Region Wermsdorf / Mügeln
Der Gemeinderat der Gemeinde Wermsdorf beschließt die In-
stallation und Finanzierung eines Leit- und Informationssystems 
für die Qualifizierung des Tourismus in der Region Wermsdorf 
/ Mügeln in Höhe von 480.300,00 € auf der Basis der vorange-
gangenen Konzeption, erstellt vom Ingenieurbüro quartier vier 
Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten Landschaftsar-
chitekten PartG mbB - Frau Siebeck. Für die Umsetzung des 
Projektes beantragt die Gemeinde Wermsdorf federführend für 
beide Kommunen Förderung in Höhe von 432.270,00 € (90 %) 
nach der RL GRW-Infra. Der Eigenanteil in Höhe von 48.030,00 
€ wird nach Abrechnung und gebietsbezogenem Anteil der er-
brachten Leistungen von beiden Kommunen auf der Grundlage 
einer Rahmenvereinbarung zur „Installation eines Leit- und In-
formationssystems für die Qualifizierung des Tourismus in der 
Region Wermsdorf / Mügeln“ getragen. Mit der Umsetzung der 
Maßnahme wir erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides 
begonnen.
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Beschluss Nr.: 79/11/23 Satzung über die Aufhebung der 
Satzung über die Erhebung einer Abgabe zur Förderung 
des Fremdenverkehrs in der Gemeinde Wermsdorf mit 
Ortsteilen (Fremdenverkehrsabgabe) in der Fassung vom 
03.11.2008
Der Gemeinderat beschließt die Satzung über die Aufhebung 
der Satzung über die Erhebung einer Abgabe zur Förderung 
des Fremdenverkehrs in der Gemeinde Wermsdorf mit Ortstei-
len (Fremdenverkehrsabgabe) in der Fassung vom 03.11.2008.

Beschluss Nr. 80/11/23 Grundsatzbeschluss zur Finanzie-
rung und Durchführung der Straßenbaumaßnahme 3. BA 
Reckwitz
Der Gemeinderat beschließt die Straßenbaumaßnahme 3. BA 
Reckwitz auf die Jahre 2024/25 vorzuziehen, da Fördermittel zur 
Verfügung stehen. Die ermittelten Kosten betragen 1.142.000 €. 
Davon entfallen 423.000 € auf 2024 und 719.000 € auf 2025. Die 
Ausgaben für 2025 sind im Haushaltsplan als Verpflichtungs-
ermächtigung verankert. Für die zu erwartenden Ausgaben in 
2024 werden neben den Fördermitteln als Eigenmittel Mittel 
aus dem Straßenbaubudget (54.10.01.01/422104) herangezo-
gen.

Beschluss Nr. 81/11/23 Spenden und Zuwendungen
Der Gemeinderat stimmt der Annahme von Spenden zu.
Sonstiges

Matthias Müller
Bürgermeister

Mitteilungen/Informationen

In eigener Sache …
Nach Mitteilung durch unseren Verlag und in Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Post wird ab Februar 2024 derjenige nicht 
mehr mit unserem Amtsblatt beliefert, der am Briefkasten den 
Sperrvermerk „Keine Werbung“ zum Ausdruck gebracht hat.
Dies betrifft aktuell ca. 180 Haushalte der Gemeinde Werms-
dorf. Wer dennoch weiterhin den Collmboten haben möchte, 
kann dies tun, indem er den Aufkleber vom Briefkasten ent-
fernt, das Amtsblatt online auf unserer Homepage 
www.wermsdorf.de liest oder sich ein Exem-
plar in der Gemeindeverwaltung zu unseren 
Öffnungszeiten abholt.
Bitte beachten Sie, dass das Amtsblatt nicht 
durch die Verwaltung versandt wird.
Danke für Ihr Verständnis.

Gemeindeverwaltung bleibt geschlossen
Die Gemeindeverwaltung bleibt in der Zeit vom 27.12. – 
29.12.2023 aufgrund von Programmumstellungen in der 
Kämmerei geschlossen.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Mitteilung aus der Kämmerei/Kasse
Aufgrund einer Programmumstellung im Finanzwesen 
kommt es im Januar 2024 zu einer späteren Abbuchung der 
Elternbeiträge und der Mieten.

Stellenausschreibung
Die Gemeindeverwaltung Wermsdorf sucht zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt eine/n

Sachbearbeiter/in Bauamt/Liegenschaften (m/w/d)

in unbefristeter Teilzeitbeschäftigung.

Welche Aufgaben erwarten Sie:
• Bewirtschaftung der unbebauten Liegenschaften/Bearbei-

tung aller Pachtverträge (Garagen, Kleingärten, Fischerei-
pacht, Landwirtschaftsfläche, Stellflächen) inkl. Pflege d. 
Bestandsverzeichnisse

• Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Ob-
jekte

• Bearbeitung von Bürgeranfragen und Kaufanträgen
• Abwicklung von Grundstücksgeschäften, insbesondere Er-

werb, Veräußerung, Tausch, Zuordnung
• Bearbeitung von Anfragen zur Prüfung von Vorkaufsrechten
• Erstellung von Kosten- und Gebührenbescheiden
• Erstellung von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen
• Pflege des Straßenbestandsverzeichnisses
• Bewirtschaftung der zum Aufgabengebiet gehörenden fi-

nanziellen Mittel
• Bearbeitung von Vorgängen im Zuge der Grundsteuerneu-

regelung
• Zuarbeit Bauamtsleiter bei Baumaßnahmen

Sie sollten folgende Voraussetzungen mitbringen:
• eine abgeschlossene Ausbildung, welche zur Übernah-

me der o. g. Aufgaben qualifiziert (z. B. Ausbildung als 
Verwaltungsfachangestellte/r oder vergleichbare Ausbil-
dung mit Berufserfahrung in der kommunalen Verwaltung)

• sicherer Umgang mit den gängigen Office-Programmen  
(z. B. Word, Excel, Outlook) sowie die Bereitschaft, sich in 
spezielle Anwendungssoftware einzuarbeiten

• selbstständige, flexible und zielorientierte Arbeitsweise
• Engagement und Belastbarkeit, sicheres Auftreten und Zu-

verlässigkeit, Bereitschaft zur Einarbeitung in neue Sachge-
biete

• Führerschein Klasse B

Wir bieten Ihnen:
• einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz
• wöchentliche Arbeitszeit von 32 Stunden
• eine Vergütung nach dem Tarifvertrag Öffentlicher Dienst 

(TVöD/VKA)
• 30 Tage Jahresurlaub
• Sonderzahlungen nach TVÖD
• Betriebliche Altersversorgung bei der Zusatzversorgungs-

kasse Sachsen (ZVK)
• flexible Arbeitszeiten
• Unterstützung bei der aufgabenbezogenen Fort- und Wei-

terbildung

Bewerbungsinformationen:
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 19.01.2024 an folgende 
Adresse:

Gemeinde Wermsdorf
Bürgermeister
Matthias Müller
Altes Jagdschloß 1
04779 Wermsdorf
gerne auch elektronisch an: info@wermsdorf.de

Wenn Sie die Anforderungen erfüllen, dann freuen wir uns über 
Ihre Bewerbung. Bitte bewerben Sie sich mit einem Bewer-
bungsschreiben, tabellarischem Lebenslauf, Nachweis über 
die erforderliche berufliche Qualifikation sowie Kopien von qua-
lifizierten Dienst-/ Arbeitszeugnissen/Beurteilungen.
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Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher Be-
fähigung sowie persönlicher und fachlicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt, wenn nicht in der Person des Mitbewerbers vor-
liegende Gründe überwiegen.
Kosten, welche Ihnen im Rahmen des Bewerbungs- und Aus-
wahlverfahrens entstehen, werden nicht übernommen. Ein-
gereichte Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, 
wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. 
Andernfalls werden die Unterlagen nach Abschluss des Verfah-
rens vernichtet.
Mit der Übersendung Ihrer Bewerbungsunterlagen willigen Sie 
ausdrücklich in die Verarbeitung der darin enthaltenen Daten 
zum Zwecke des Auswahlverfahrens für die vorliegende ausge-
schriebene Stelle ein.

Ihre Einwilligung kann von Ihnen jederzeit widerrufen werden. 
Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich für dieses Auswahlver-
fahren und wird auf Grundlage von Art. 6 DSGVO (Datenschutz-
grundverordnung) vorgenommen. Dies schließt die Weitergabe 
an die Mitglieder der Auswahlkommission, die Personalverwal-
tung und den Personalrat im Rahmen ihrer organisatorischen 
bzw. gesetzlichen Zuständigkeit ein. Ihre Daten werden bis 
längstens 6 Monate nach Abschluss des Auswahlverfahrens 
gespeichert und anschließend gelöscht.

Ansprechpartnerin:
Frau Hannß / Hauptamtsleiterin
Tel. 034364 81121
E-Mail: hannss@wermsdorf.de

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht für die  
Kommunalwahlen (Kreistag, Gemeinderat, Ortschaftsrat) und  

der Europawahl am 9. Juni 2024 und für die  
Landtagswahl am 1. September 2024 

 
Für die o. g. Wahlen werden zur Besetzung der Wahlvorstände für die zu bildenden 
Wahlbezirke ehrenamtliche Wahlhelfer gesucht. Voraussetzungen für den 
ehrenamtlichen Einsatz in einem Wahllokal oder in der Briefwahlauszählstelle sind 
unter anderem die deutsche Staatsbürgerschaft und das Mindestalter von 18 
Jahren. Bitte beachten Sie, dass Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber und 
auch die Vertrauenspersonen und stellvertretenden Vertrauenspersonen der 
Wahlvorschläge nicht zu Mitgliedern eines Wahlorgans, also auch nicht in einen 
Wahlvorstand als Wahlhelferin bzw. Wahlhelfer, berufen werden. Für den 
Wahleinsatz erhalten Helferinnen und Helfer eine Aufwandsentschädigung. 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich telefonisch unter 034364/8110 für 
einen Einsatz vormerken lassen oder nachstehende Bereitschaftserklärung ausfüllen 
und bei der Gemeindeverwaltung Wermsdorf / Hauptamt, Altes Jagdschloss 1 in 
Wermsdorf einreichen oder an  info@wermsdorf.de senden.  
Wir freuen uns über jede Bereitschaftserklärung! 

 
 
 

Bereitschaftserklärung 
 

 
Name, Vorname 
 

 
Ortsteil, Straße, Hausnummer 
 

 
Postleitzahl, Wohnort 
 

 
telefonisch erreichbar tagsüber 
 
 
Aus gegenwärtiger Sicht kommt für mich ein Einsatz als Wahlhelfer am: 
  
O 9. Juni 2024    O 1. September 2024  
 
in folgender Weise in Betracht (zutreffendes bitte mit Kreuz markieren): 
 
O als Vorsteher/in   O als Stellvertreter/in  O als Besitzer/in 
O im gesamten                 O nur in Wohnnähe               O nicht im eigenen 
Gemeindegebiet                                Wahlbezirk 
                   
 
O in einem bestimmten Wahlbezirk (bitte benennen):      
 
 

   
Ort, Datum                                       Unterschrift 

✁✁
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Mitteilung an alle Abwassergebührenpflichtigen und alle Betreiber einer abflusslosen Grube 
in den Ortsteilen Luppa, Calbitz, Malkwitz und Collm, Lampersdorf 

 

Ablesung der Trinkwasserzähler am Jahresende 
 
Wie in den vergangenen Jahren möchten wir Sie als Gebührenzahler und alle Betreiber einer 
abflusslosen Grube der o. g. Ortsteile bitten, für die Abwassergebührenabrechnung 2023 die Ablesung 
der Trinkwasserzähler selbst vorzunehmen. Sie werden gebeten, den Zählerstand Ihres 
Trinkwasserzählers als auch den des eventuell eingebauten Zwischenzählers am 31.12.2023 
abzulesen und diese(n) der Gemeindeverwaltung Wermsdorf durch Rücksendung dieses Schreibens 
(per Post, per Fax 034364/811-31, durch Einwurf in unseren Briefkasten oder per E-Mail unter 
stefan@wermsdorf.de) bis spätestens 26.01.2024 mitzuteilen, da sonst der Verbrauch geschätzt 
werden muss. Wir bitten Sie auch als evtl. Mieter(in) diese Ablesung in Vertretung für Ihren Vermieter 
als Gebührenzahler vorzunehmen. 
Eine telefonische Mitteilung des Zählerstandes/der Zählerstände ist aufgrund von 
Übermittlungsfehlern nicht möglich. 
Füllen Sie bitte die nachfolgenden erforderlichen Angaben vollständig aus. Vielen Dank. 
 
 
Zähler-Nr.: ...................................................... 
 
Zählerstand: ................................ .................m³ 
(ohne Nachkomma-Stellen) 
 
 
* Zwischenzähler-Nr.: ................................. 
 
* Zählerstand:  .............................m³ 

Name: ...................................................... 
 
Vorname:  ...................................................... 
 
Straße, Nr.: ...................................................... 
 
Ortsteil: .............................................. 
 
abgelesen am: ........................................... 

(ohne Nachkomma-Stellen) 
 
Unterschrift des Ablesers:   
 
* Die hier vorliegenden Anträge auf Absetzung werden für das Abrechnungsjahr 2023 berücksichtigt.   
 
 
 
Zählerwechsel im Jahr 2023 
 
Ausbaudatum:   ................................................ 
 
Zählerstand bei Ausbau:  ................................................m³ 
 
Nr. des ausgebauten Zählers: ................................................ 
 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Selbstablesung der Trinkwasserzähler alle 
Abwassergebührenzahler und alle Betreiber einer abflusslosen Grube in den Ortsteilen Luppa, 
Calbitz, Malkwitz und Collm, Lampersdorf betrifft. 
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
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Aktuelles 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG: 
Übermittlung von Daten; 
Eintragungsmöglichkeit von 
Übermittlungssperren nach dem 
Bundesmeldegesetz (BMG) 

Gemäß § 36 Abs. 2, § 42 Abs. 3 und § 50 Abs. 5 des 
Bundesmeldegesetz (BMG) wird einmal jährlich durch 
öffentliche Bekanntmachung darauf hingewiesen, dass die 
Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, den 
regelmäßig oder auf Anfrage durchzuführenden 
Datenübermittlungen der Meldebehörde zu 
widersprechen.  
Folgende Widerspruchsmöglichkeiten sind hierbei 
gegeben:  
 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft durch 
den Familienangehörigen eines Mitglieds dieser 
Religionsgesellschaft (Nr.1) 
Sie haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 
Bundesmeldegesetz (BMG) das Recht, der 
Datenübermittlung nach § 42 Absatz 2 BMG 
widersprechen zu können. 
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft Familienangehörige, die nicht 
derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde 
gemäß § 42 Absatz 2 BMG von diesen 
Familienangehörigen folgende Daten übermitteln: 
1. Vor- und Familiennamen, 
2. Geburtsdatum und Geburtsort, 
3. Geschlecht, 
4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft, 
5. derzeitige Anschriften, 
6. Auskunftssperren nach § 51 BMG sowie 
7. Sterbedatum. 
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert 
nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des 
Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaft. Diese Zweckbindung 
wird dem Empfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. Der 
Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen 
Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis 
zu seinem Widerruf. 
 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus 
Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an 
Mandatsträger, Presse oder Rundfunk (Nr. 2) 
Sie haben gemäß § 50 Absatz 5 BMG das Recht, der 
Datenübermittlung nach § 50 Absatz 2 BMG zu 
widersprechen. Verlangen Mandatsträger, Presse oder 
Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- 
oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde 
nach § 50 Absatz 2 BMG Auskunft erteilen über 
1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad, 
4. Anschrift sowie 

5. Datum und Art des Jubiläums. 
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere 
Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende 
Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende 
Ehejubiläum. Bei einem Widerspruch werden die Daten 
nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen 
Meldebehörden, bei denen die betroffene Person 
gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und 
Abstimmungen (Nr. 3) 
Sie haben gemäß § 50 Absatz 5 BMG das Recht, der 
Datenübermittlung nach § 50 Absatz 1 BMG an Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene zu 
widersprechen. 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 1 BMG 
Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in 
den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden 
Monaten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 
Absatz 1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten von Gruppen 
von Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren 
Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist. Die 
Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten 
übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei 
einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie 
spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung 
zu löschen oder zu vernichten. Bei einem Widerspruch 
werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist 
bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der 
Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
Adressbuchverlage (Nr. 4) 
Sie haben gemäß § 50 Absatz 5 BMG das Recht, der 
Datenübermittlung nach § 50 Absatz 3 BMG an 
Adressbuchverlage widersprechen zu können. Die 
Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 BMG 
Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über 
1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad und 
4. derzeitige Anschriften. 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von 
Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) 
verwendet werden. Bei einem Widerspruch werden die 
Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen 
Meldebehörden, bei denen die betroffene Person 
gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
das Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr (Nr. 5) 
Sie haben gemäß § 36 Absatz 2 Satz 1 BMG das Recht, 
der Datenübermittlung nach § 58c Absatz 1 des 
Soldatengesetzes widersprechen zu können. 
Dies gilt nur bei der Anmeldung von Personen mit 
deutscher Staatsangehörigkeit, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. Nach § 58b des 
Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die 
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Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, 
freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür 
tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von 
Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem 
Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 des 
Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende 
Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die 
im nächsten Jahr volljährig werden: 
1. Familienname 
2. Vornamen 
3. gegenwärtige Anschrift. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 
übermittelt. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der 
alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. 
Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
 
 
 
 
 

Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass jede Bürgerin 
und jeder Bürger das Recht hat, ihre/seine Daten im 
Rahmen der vorgenannten Vorschriften 
[Datenübermittlung gemäß § 36 Abs. 2, § 42 Abs. 3 
und    § 50 Abs. 5 des Bundesmeldegesetz 
(BMG)]  sperren zu lassen bzw. der Weitergabe zu 
widersprechen. Der Widerspruch ist an keine 
Voraussetzung gebunden und bedarf auch keiner 
Begründung. Eine bereits bestehende Über-
mittlungssperre muss nicht erneuert werden. Diese bleibt 
vielmehr bis zu einem ausdrücklichen Widerruf durch den 
Inhaber der Sperre in vollem Umfang bestehen. 
Bürgerinnen und Bürger können die Übermittlungssperre 
unter Vorlage eines Ausweises beim Ein-
wohnermeldeamt Wermsdorf zu den regulären 
Öffnungszeiten eintragen lassen. 
Es ist ebenfalls möglich, der Datenübermittlung schriftlich 
oder per E-Mail meldeamt@wermsdorf.de formlos zu 
widersprechen. Nutzen Sie dazu das unten stehende 
Formular. 
Die oben näher bezeichneten Daten werden von der 
Meldebehörde gegebenenfalls weitergegeben, falls der 
Datenübermittlung durch die / den Betroffene/n nicht 
widersprochen wurde. 

 
 

Antrag auf Einrichtung einer 
Übermittlungssperre 

 Eingangsstempel 

 

 

 
 
Familienname: 

Vorname(n): 

Geburtsname: 

Geburtsdatum: 

Anschrift: 

 
 

 
Übermittlungssperren (Nr. der Sperren siehe Erläuterungen) 

Da ich nicht der Religionsgesellschaft meines Ehegatten angehöre, beantrage ich gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 
Bundesmeldegesetz (BMG), dass meine Daten nicht an die Religionsgesellschaft meines Ehegatten übermittelt werden. 

Ich widerspreche der Weitergabe meiner Daten, wenn ich ein Alters- oder Ehejubiläum begehe und bitte 
um Einrichtung einer Übermittlungssperre nach § 50 Abs. 5 i.V.m. § 50 Abs. 2 Bundesmeldegesetz (BMG). 

Ich widerspreche der Weitergabe meiner Daten an Parteien, Wählergruppen und andere 
im Zusammenhang mit Wahlen und bitte um Einrichtung einer Übermittlungssperre nach § 50 Abs. 5 i.V.m. § 50 Abs. 1 
Bundesmeldegesetz (BMG). 

Ich widerspreche der Weitergabe meines Namens und meiner Anschrift an Adressbuchverlage nach 
§ 50 Abs. 5 i.V.m. § 50 Abs. 3 Bundesmeldegesetz (BMG) und bitte um Einrichtung einer Übermittlungssperre. 

Ich widerspreche der Datenübermittlung an das Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr 
gemäß § 36 Abs. 2 Bundesmeldegesetz (BMG). 
Diese Datenübermittlung erfolgt zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial über die Streitkräfte 
an eventuell zukünftige Freiwillige. 

 
 
 
Datum und Unterschrift 
 
 
 
  _________________________________________  
 
 

 1 

 2 

3  

 4 

 5 
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Erhebung einer Abwasserabgabe für abflusslose Gruben der Ortsteile Luppa, Calbitz, 
Malkwitz und Collm, Lampersdorf durch die Landesdirektion Sachsen

hier: Aufforderung zur Erbringung der Nachweispflicht gegenüber der Gemeindeverwaltung Wermsdorf

Termine zur Entsorgung von Baum- und Heckenschnitt
Zur Entsorgung von Baum- und Heckenschnitt stehen den privaten Haushalten folgende Einrichtungen zu folgenden Zeiten in 
unserer Gemeinde zur Verfügung:

Ortsteil Abgabezeitraum Sammelplatz/Annahmestelle
Wermsdorf 23. März 2024 jeweils in der Zeit von 9:00 - 12:00 Uhr an der An-

nahmestelle Wermsdorf, Am Fasanenholz
6. & 20. April 2024
4. & 25. Mai 2024
8. & 22. Juni 2024
6. & 20. Juli 2024
10. & 24. August 2024
7. & 21. September 2024
5. & 19. Oktober 2024
2. & 23. November 2024

Mahlis, Wiederoda, Wadewitz, Gröppendorf 11.03. – 17.03.2024 ehem. Bahnhofsgelände in Mahlis
Lampersdorf 11.03. – 17.03.2024 am Eckerthölzchen
Luppa & Malkwitz 04.03. – 10.03.2024 Parkplatz am Naturbad
Calbitz & Collm 11.03. – 17.03.2024 Bergstraße in Richtung Collm
Liptitz 16.03.2024, 8 – 11 Uhr Glascontainerstandplatz

Diese Sammelplätze dürfen nur innerhalb des angegebenen Abgabezeitraums genutzt werden. (siehe § 11 Abs. 6 der Abfall-
wirtschaftssatzung Torgau-Oschatz)
Das vorherige Ablagern stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Verunreinigungen und Abfälle anderer Art dürfen nicht auf den Grün-
schnittplätzen entsorgt werden.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Betriebshof Rechau-Zöschau
Die Abgabe ist ganzjährig während folgender Öffnungszeiten möglich:
Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr
Sa 8:00 - 12:00 Uhr
März - September
Donnerstag 8:00 - 18:00 Uhr

Entsorgung der Weihnachtsbäume

Die Entsorgung der Weihnachtsbäume erfolgt am Samstag, 13. Januar 2024 an der Annahmestelle 
in Wermsdorf, Am Fasanenholz in der Zeit von 9:00 - 12:00 Uhr oder auf dem Betriebshof Rechau-
Zöschau während der Öffnungszeiten.

Wir möchten Sie als Betreiber einer abflusslosen Grube der 
o. g. Ortsteile an die ordnungsgemäße Schlammbeseitigung 
bzw. Entleerung erinnern und auffordern, alle Rechnungen 
2023 (sofern noch nicht erfolgt) und künftige zur Fäkalienabfuhr 
in Kopie der Gemeindeverwaltung Wermsdorf als Nachweis zu 
übergeben. 
Sie können auch das Original der Rechnung(en) bei uns vorle-
gen und wir fertigen dann eine Kopie.

Durch die Landesdirektion Sachsen würde dann für Ihre ab-
flusslose Grube und der auf Ihrem Grundstück angemeldeten 
Personen keine Kleineinleiterabgabe gegenüber der Gemeinde 
Wermsdorf festgesetzt und erhoben.
Vielen Dank.

Bauamt, Kämmerei
SG Abwasser
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Weihnachtsbäume direkt  
aus dem heimischen Wald

Weihnachtsbaumschlagen  
im Revier Collm im Wermsdorfer Wald

Sachsenforst lädt herzlich ein zum Weihnachtsbaumschlagen 
am Samstag, den 16. Dezember 2023 von 09:00 bis 14:00 Uhr 
im Wermsdorfer Wald. Die Zufahrt verläuft über den Kalkweg. 
Aus Richtung Wermsdorf kommend, in Richtung Collm fahrend 
biegen Sie den letzten Waldweg vor dem Waldausgang rechts 
ab und folgen dann der Ausschilderung.
Der Forstbezirk Leipzig bietet auch in diesem Jahr einen Termin 
zum Weihnachtsbaumschlagen im Wermsdorfer Wald an. Su-
chen Sie sich Ihr Weihnachtsbäumchen, gewachsen ohne Dün-
ger und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im heimischen 
Wald selbst aus.
Sie haben die Möglichkeit, Ihren Weihnachtsbaum selbst 
zu schlagen. Bitte bringen sie zum Fällen Ihres Baumes eine 
Handsäge oder Axt mit, Motorsägen lassen Sie bitte zu Hause. 
Das Team des Forstbezirkes steht Ihnen beim Verpacken tat-
kräftig zur Seite.
Zum Abtransport des Baumes dürfen Sie an diesem Tag mit 
dem PKW in den Wald fahren. Ein- und Ausfahrt sind vor Ort 
ausgeschrieben.
Die frisch, duftenden Blaufichten von Ihrem Revierförster direkt 
aus dem Winterwald kosten ab 20 €.
Das Team rund um den Revierförster Herr Erdmann freut sich 
auf Ihr Kommen.

Wermsdorfer Wald
Revier Collm

Samstag, den 16. Dez. 2023
von 9:00 bis 14:00 Uhr

Zufahrt über den Kalkweg.

Aus Richtung Wermsdorf kommend, in Richtung Collm fahrend 
biegen Sie den letzten Waldweg vor dem Waldausgang rechts 
ab und folgen dann der Ausschilderung.
Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:
Staatsbetrieb Sachsenforst
Forstbezirk Leipzig
Heilemannstraße 1
04277 Leipzig
Telefon: 0341860800
E-Mail: leipzig.poststelle@smekul.sachsen.de

Die Toilette ist kein Mülleimer
Alarm nicht nur auf der Kläranlage, sondern auch im Kanalnetz: 
Zunehmend werden Toiletten als bequeme Mülltonnen miss-
braucht! Wesentlich höhere Mengen an Rechengut und höhe-
rer Verschleiß oder gar der Ausfall von Anlagenteilen sind die 
Folgen.
Menschliche Ausscheidungen, Klopapier und Wasser dürfen in 
die Toilette. Alles andere gehört in den Müll.
Essensreste, Feuchttücher, Hygieneartikel und erst recht Medi-
zin gehören auf keinen Fall in die Toilette. Sie belasten nicht nur 
das Abwassersystem, sondern können im schlimmsten Fall die 
biologische Reinigung der Kläranlage aus dem Gleichgewicht 
bringen!
Gut zu wissen, was alles in das Klo darf! Doch danach zu 
handeln, ist die andere Seite. So wie die meisten Menschen 
zunehmend angenehmer leben und sich gesünder ernähren 
möchten, sollten sie eigentlich auch bewusster ihre Abfälle ent-
sorgen. Unwissenheit und Faulheit vieler Mitbürger bescheren 
jedoch stetig steigende Kosten.
Saugstark und reißfest – Feuchttücher lassen sich heute in fast 
jeder Wohnung finden. Der Absatz steigt ständig, in Deutsch-
land jährlich um acht Prozent (heißt Verdopplung aller 10 Jah-
re). Die Kunden benutzen sie z. B. als Brillenputztücher, Toilet-
tenfeuchttücher, zum Abschminken, zum Wischen oder in der 
Säuglings- oder Altenpflege. Leider zu oft werden sie anschlie-
ßend in der Toilette heruntergespült. Im Gegensatz zu üblichem 
Klopapier löst sich der Faserstoff nicht auf. Zwar drucken die 
Hersteller auf die Verpackungen Hinweise zur ordnungsgemä-
ßen Entsorgung über den Hausmüll – jedoch in lächerlich klei-
ner Größe und im schlechtesten Fall unterm Falz versteckt.
Deutschlandweit beklagen Abwasser-Experten jedoch die Zu-
nahme von Betriebsstörungen durch Kunstfaser-Tücher. Die 
Feuchttücher mit ihren langen Kunststoff-Fasern bilden lange 
Zöpfe und verstopfen die Kreiselpumpen, im schlimmsten Fall 
rutschen sie durch den kleinen Dichtungsspalt hinter das Lauf-
rad. Dort herrschen hohe Temperaturen, der Kunststoff ver-
harzt und das Laufrad wird zerstört.
Doch die Probleme gehen weiter. Alle Pumpen verschleißen 
durch den hohen Faserstoffanteil im Abwasser stärker als bis-
her. Der Feinrechen kann die geschmeidigen Tücher nicht aus-
reichend zurückhalten. Betriebsstörungen, Abnutzungen und 
kürzere Inspektionszyklen mit insgesamt steigenden Kosten 
im Kläranlagenbetrieb sind die Folge. Letztendlich wirken sich 
diese Kosten auf die Abwassergebühren aus.

Bauamt, Kämmerei
SG Abwasser

DER COLLM-BOTE

Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Wermsdorf mit ihren Ortsteilen Calbitz, Collm, Gröppendorf, Lampersdorf, Liptitz, Luppa, Mahlis, Malkwitz, Wadewitz, Wiederoda und 
vom Abwasserzweckverband „Oberes Döllnitztal“

Das Amtsblatt erscheint mindestens einmal im Monat und wird kostenlos an alle erreichbaren Haushalte verteilt.
- Herausgeber: 
 Gemeinde Wermsdorf, 04779 Wermsdorf, Altes Jagdschloss 1, 
 Telefon: (034364) 8110, E-Mail: collmbote@wermsdorf.de
- Druck und Verlag: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, 
 Telefon: (03535) 489-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil:
 Gemeindeverwaltung Wermsdorf, Bürgermeister Matthias Müller
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen:
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, 
 Telefon: (03535) 489-0 
 vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan, 
 www.wittich.de/agb/herzberg
Einzelexemplare sind außerhalb des Verbreitungsgebietes gegen Kostenerstattung über den Verlag zu beziehen. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten 
unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Preisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des 
Betrages für ein Einzel-Exemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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Medieninformation für Amtsblätter  
Januar 2024 

Mit einem guten Gefühl ins neue Jahr starten: Ehrenamt Blutspende 
 

 Der Jahresbeginn ist für viele Menschen die Zeit, in der man guten 
Vorsätzen Taten folgen lassen möchte. Solidarität leben und sich für 
andere Menschen einsetzen, wenn es einem selbst gut geht: Der Start 
ins neue Jahr ist oftmals der Start in ein Ehrenamt.  

Eine Blutspende beim Deutschen Roten Kreuz ist so ein 
Ehrenamt. Wer sie leistet, tut dies uneigennützig und unentgeltlich. 
DRK-Blutspenderinnen und -spender leisten einen unverzichtbaren 
Beitrag zur lückenlosen Sicherstellung der Patientenversorgung in 
ihrer Region und zur Aufrechterhaltung eines solidarischen 
Gesundheitssystems. Eine knappe Stunde Zeit sollten sich 

Spender*innen für ihr Engagement nehmen. Die Blutentnahme selbst nimmt dabei nur wenige Minuten in 
Anspruch. Wichtig ist es, vor und nach der Spende ausreichend zu essen und zu trinken, ebenso wie eine 
kurze Ruhepause nach der Blutspende einzuhalten.  

Alle gesunden Menschen ab 18 Jahren können Blut spenden. Ein Arzt/eine Ärztin entscheidet auf dem 
Spendetermin, ob die spendewillige Person tagesaktuell eine Blutspende leisten kann. Sollten Gründe für 
eine zeitlich befristete oder auch eine dauerhafte Rückstellung von der Blutspende bestehen, ein 
Engagement für Patienten in der eigenen Region aber dennoch gewünscht sein, so gäbe es auch die 
Möglichkeit, sich als Helfer oder Helferin bei der Durchführung von DRK-Blutspendeterminen zu engagieren. 
Eine Mitgliedschaft im DRK ist dafür keine Voraussetzung. Die Helferteams freuen sich immer über 
Unterstützer*innen. 

, berichtet Blutspende-Helferin Jennifer aus Norddeutschland im 
Blutspende-Magazin des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost. Ihre Geschichte kann man nachlesen unter 
www.blutspende.de/magazin.  

Für alle DRK-Blutspendetermine ist eine Terminreservierung erforderlich, die online https://www.blutspende-
nordost.de/blutspendetermine/ oder telefonisch über die kostenlose Hotline 0800 11 949 11 oder über den 
Digitalen Spenderservice www.spenderservice.net erfolgen kann.  

Wissenswertes rund um das Thema Blutspende ist außerdem im digitalen Blutspende-Magazin zu finden: 
https://www.blutspende.de/magazin  

Die nächste Blutspendeaktion in Ihrer Region findet statt 

am 29.01.2024 

 
in Wermsdorf, Altes Jagdschloß 

 
von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
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Kontakt für den Verkauf und Vermietung:
Gemeindeverwaltung Wermsdorf - Sachgebiet Liegenschaften
Altes Jagdschloß 1
04779 Wermsdorf
Tel.: 034364 81118, Fax: 034364 81131
E-Mail: ubrich@wermsdorf.de

Pächter für die fischereiliche Bewirtschaftung  
des Gärtnereiteiches in Calbitz gesucht

Die Gemeinde Wermsdorf sucht einen neuen Pächter für die 
fischereiliche Bewirtschaftung des Gärtnereiteiches in Calbitz.
Im Pachtvertrag wird einen Teilfläche des Fl.-Nr. 1066/1 der Ge-
markung Calbitz mit ca. 8.700 qm verpachtet. Die Bewirtschaf-
tung der Teilfläche erfolgt nach § 3 des Sächsischen Fischerei-
gesetzes. Voraussetzung der Verpachtung ist der Besitz eines 
gültigen Fischereischeines.
Bei Interesse reichen Sie ihre schriftliche Bewerbung bitte unter 
folgender Anschrift ein:
Gemeindeverwaltung Wermsdorf- Sachgebiet Liegen-
schaften
Altes Jagdschloß 1
04779 Wermsdorf
Tel.: 034364 81118, Fax: 034364 81131
E-Mail: ubrich@wermsdorf.de

Neue Bücher in der Zentralbibliothek 
Wermsdorf

Juli Zeh: Zwischen Welten: Roman
Zu Studienzeiten fühlte sich die Verbindung zwischen Theresa 
und Stefan an wie Familie. 20 Jahre später laufen sie sich zufäl-
lig über den Weg und merken ziemlich schnell, dass sie völlig 
unterschiedliche Wege eingeschlagen haben ...

Sabine Ebert: Die siebente Tugend – Der Silberbaum: Roman
Heinrich, der später als der Erlauchte bekannt werden wird, 
steht nach dem Tod seines Vaters vor ungewisser Herrschaft. 
Sein Vormund wird sein Onkel Ludwig von Thüringen. Frieden, 
Krieg und Minne – Auftakt der grossen Mittelalter-Saga „Der 
Silberbaum“ ...

Dirk Rossmann: Der neunte Arm des Oktopus: Thriller
Um dem Klimawandel und damit der Vernichtung der Mensch-
heit entgegenzuwirken, verbünden sich die drei Supermächte 
China, Russland und die USA. Mit ihren radikalen Maßnahmen 
schlagen sie einen Weg ein, der nicht von allen getragen wird 
und Widerstand hervorruft ...

Karin Kalisa: Fischers Frau: Roman
Als Mia Sund, Faserarchäologin, eines Tages einen pommer-
schen Fischerteppich auf seine Echtheit hin prüfen soll, wird sie 
plötzlich aus ihrem zurückgezogenen Leben gerissen. Sie be-
schließt, nach Zagreb zu reisen, um mehr über die Geschichte 
des Teppichs und seiner Erschafferin herauszufinden ...

Philippa Perry: Das Buch, von dem du dir wünschst, dei-
ne Eltern hätten es gelesen (und deine Kinder werden froh 
sein, wenn du es gelesen hast)
In diesem Buch beschreibt die Psychotherapeutin, welchen 
Einfluss der Erziehungsstil unserer Eltern auf die Erziehung un-
serer eigenen Kinder hat, wie wir die unguten Verhaltensmus-
ter unserer Eltern zu tilgen lernen, um diese Fehler bei unseren 
Kindern nicht zu wiederholen…

Thomas Heise: Der Jahrhundertcoup: Ein Clan auf Beutezug 
und die Jagd nach den Juwelen aus dem Grünen Gewölbe
Der Raub des sächsischen Staatsschatzes aus dem Grünen 
Gewölbe in Dresden hielt Deutschland jahrelang in Atem. An-
hand exklusiver Einblicke in die Ermittlungsakten, zahlreicher 
Gespräche und Videoanalysen gelingt ihnen nicht nur die minu-
tiöse Rekonstruktion eines Jahrhundertverbrechens ...

Das Liegenschaftsamt informiert

Baugrundstücke und Verkaufsobjekte  
in Wermsdorf und Umgebung

Baugrundstück in Mahlis
Lage: 04779 Wermsdorf/OT Mahlis, Schulstraße
Gemarkung: Mahlis
Flurstücksnummer: 97/2 und eine Teilfläche des

Fl-Nr. 96/1
Grundstücksgröße: gesamt ca. 600 qm
Eigentümer: Gemeinde Wermsdorf
Kaufpreis: nach Angebot, der derzeitige Bodenricht-

wert für Mahlis beträgt 22,00 € / qm

Objektbeschreibung:
Das Baugrundstück hat einen regelmäßigen Zuschnitt. Es ist 
als Eigenheimstandort geeignet. Auf dem Flurstück-Nr. 97/2 
befindet sich noch ein alter Barackenbau. Dieser kann saniert 
oder abgerissen werden. Die Grundstückszufahrt kann über 
das Fl.-Nr. 96/1 erfolgen.

Freie Baugrundstücke in Wermsdorf  
Wohngebiet Schlossblick Grundstücksgröße: 850 - 990 qm
Eigentümer: Gemeinde Wermsdorf, Kaufpreis: 82,00 €/qm
Objektbeschreibung:
Das neue Wohngebiet „Schlossblick“ grenzt an das beste-
hende Wohngebiet „Hoher Weg“ an. Die Grundstücke wurden 
vermessen und parzelliert. Die Grundstücksgrößen bewegen 
sich zwischen 850-990 qm. Vom Wohngebiet aus ist das 
Zentrum zu Fuß in ca. 10 Minuten zu erreichen. In Wermsdorf 
leben derzeit ca. 5.300 Einwohner. Lebensmittelgeschäfte, 
Kindertageseinrichtungen, die Grund-bzw. Oberschule sowie 
soziale Einrichtungen des täglichen Bedarfs sind vorhanden. 
Eine gute Verkehrsanbindung für Pendler in die Richtungen 
Leipzig, Dresden oder Chemnitz ist unteranderem durch die 
nur 10 km entfernte Autobahnanschlussstelle der A 14 in 
Mutzschen gewährleistet. Beim Verkauf der Grundstücke wird 
im Kaufvertrag eine Bauverpflichtung beurkundet. Der Käufer 
verpflichtet sich, die Baugenehmigung für das Grundstück bis 
zum 31.12.2023 zu beantragen und das Grundstück innerhalb 
von 2 Jahren nach Vorlage der Baugenehmigung zu bebau-
en. Auf Antrag ist eine Fristverlängerung möglich. Das Eigen-
heim muss der Käufer mindestens 5 Jahre nach Fertigstellung 
selbst nutzen.

Folgenden Wohnungen stehen zur Vermietung

Dreiraumwohnung in Lampersdorf, Limbacher Straße 5 im 
Obergeschoß
Die Wohnung hat eine Größe von ca. 78 qm. Sie ist saniert und 
besteht aus drei Räumen, einer Küche und einem Bad mit Wan-
ne, Dusche und WC. Die Wohnung wird mit Nachtspeicherhei-
zung beheizt.
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Informationen aus den Kindereinrichtungen

Hu-Ha-Halloween
Anstatt vieler Kinder tummelten sich am 07.11.2023 auf einmal 
kleine Gespenster, Hexen, Vampire und Fledermäuse im Kin-
dergarten Liptitz – oh Schreck. Wo wollten die denn alle hin? Na 
zu Dracula‘s Kindergartenhalloweenparty!
Diese startete zunächst mit einem gespenstisch leckeren Be-
grüßungssnack. Schaurige Spinnenmuffins und ein wallender 
Zaubertrunk wurden gereicht.
Anschließend sollte der große Gruselball starten. Doch der 
Weg dahin war alles andere als leicht – zuerst musste man die 
Wackelsteine überqueren, ohne dabei in den Glibberfluss zu 
fallen. Dann noch durch den dicken Gespenstermatsch rollen 
und dann war da noch der dunkle Gruseltunnel, in dem Taran-
tula die Riesenspinne wartete. Zum Glück waren alle Gäste sehr 
mutig und haben den Weg zu Dracula’s Tanzsaal gefunden.

Hier wurde ausgiebig das Tanzbein geschwungen und je-
des Kostüm wurde stolz präsentiert – Eines schaurig schöner 
als das Andere! Als der Ball vorbei war, traten alle Gäste den 
schwierigen Heimweg an – doch was war das? Eine alte, schon 
dick eingesponnene Schatzkiste kam zum Vorschein und auf 
ihr saß die Spinne Tarantula! Nur die Mutigsten trauten sich, in 
die Kiste zu greifen und eine Wundertüte aus Tarantula’s Spin-
nenbeinen zu erobern. (Natürlich traute sich ein Jeder). Nun war 
es aber genug der Aufregung. Alle kleinen Hexen und Gespens-
ter waren hungrig und so endete Dracula’s Halloweenparty mit 
einem leckeren Mittagessen, bevor alle müde auf ihre Liegen 
zum Mittagsschlaf fielen.

An dieser Stelle ein gespenstisch großes Dankeschön an alle 
kleinen Gäste und deren Eltern. Dracula und seine Bande ha-
ben sich sehr über die tollen Kostüme und die mitgebrachten 
Gruselüberraschungen gefreut.

Das Team der
Kindertagesstätte Liptitz

-> Iny Lorenz: Die Perlenprinzessin: Lucky Jim. Schwarze Trä-
nen: Abschluss der Saga

-> Greta Jänicke: MS Kristiana: Märchenhochzeit auf Island: 
Roman

-> Volker Ullrich: Deutschland 1923: Das Jahr am Abgrund
-> Dirk Oschmann: Der Osten: eine westdeutsche Erfindung
-> Jörn Klasen: Die Ernährungs-Docs: Unsere Anti-Krebs-

Strategie: Was Ernährung bei der Prävention, Behandlung 
und Nachsorge wirklich leisten kann

-> Andreas Ströhle: Die Seelen-Docs: Was Sie über psychi-
sche Gesundheit und Krankheit wissen sollten

-> Tanja Steinbach: Gemeinsame Strickzeit; Unser Strick-
buch rund ums Jahr

-> Akira Aoki: Star Wars Rebels: Manga-Comic
-> Marc-Uwe Kling: Das NEINhorn
Diese Medien wurden mitfinanziert durch Steuermittel auf der 
Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Land-
tages beschlossenen Haushaltes. Gefördert durch den

Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!
Die Bibliothek bleibt vom 27. bis 29. Dezember 2023 ge-
schlossen.

Lesestart-Set in Ihrer Bibliothek Wermsdorf
Liebe Eltern,
die ersten Lebensjahre Ihres Kindes sind faszinierend: Plötz-
lich beginnt Ihr Kind zu laufen, spricht erste Wörter und Sätze. 
In dieser Lebensphase lernen Kinder so viel, wie später kaum 
mehr. Die kindliche Neugier ist die treibende Kraft: Kinder stel-
len Fragen, möchten immer wieder Neues erfahren und die ei-
genen Fähigkeiten entdecken. Als Eltern spielen Sie eine wich-
tige Rolle dabei, Ihr Kind in seiner vielfältigen Entwicklung zu 
fördern. Dazu gehört insbesondere, auch die Freude am Lesen 
früh zu wecken. Das Lesen öffnet Horizonte – in allen Lebens-
phasen. Kinder lernen dabei auch, sich zu konzentrieren, Zu-
sammenhänge zu verstehen und, ganz nebenbei, ihren Wort-
schatz zu erweitern. Sie lieben die gemeinsame Vorlese-Zeit als 
Momente der Geborgenheit, der Ruhe und Zuwendung.

In der Zentralbibliothek Wermsdorf können Sie gemeinsam 
mit Ihrem Kind Ihr kostenfreies Lesestart-Set für Kinder ab 3 
Jahren zu den bekannten Öffnungszeiten abholen und auch im 
Bibliotheksbestand stöbern. Das Set enthält das Bilderbuch 
„Unsere Tiere und ihre Kinder“, eine Informationsbroschüre für 
Eltern und eine Stofftasche.
Dies ist eine Initiative des Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, gemeinsam mit der Stiftung Lesen und über 5.200 
Bibliotheken.

Dipl.-Bibl. (FH) Olaf Heinemann, Tel. 034364 62251
Zentralbibliothek Wermsdorf
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Die Kinder hielten ihre Laternen stolz in der Hand. Am Ziel an-
gekommen, erwartete uns ein stimmungsvoll geschmückter 
Schulhof mit einem Kinderpunsch- und Glühweinstand sowie 
einer Grillecke. Der Elternrat sowie deren Helfer und die Erzie-
her beider Kindereinrichtungen organisierten dieses schöne 
Laternenfest. Alle waren sich einig, dass dies nun eine Tradition 
werden soll. Außerdem danken wir der Feuerwehr für ihre tolle 
Unterstützung.

Das Team der Kita Calbitz

Glühweinfest bei den Sterntalern
Am Freitag, dem 17.11.2023 hieß es bei der ASB Kita „Stern-
taler“ Wermsdorf Partyzeit. Es stand das nun mittlerweile all-
jährliche Glühweinfest auf dem Programm. Schon Tage vorher 
bereitet das gesamte Team die Feierlichkeit vor. Groß und Klein 
fieberten dem Spektakel entgegen und ein Jeder hoffte, dass 
das Wetter mitspielen würde.
Um 15:30 Uhr war es dann so weit. Bei kaltem aber trocke-
nem Wetter begann die Feierlichkeit. Dabei gab es für Groß 
und Klein wieder eine ganze Menge zu entdeckten. Die Kids 
konnten sich auf den Hüpfburgen austoben, Knüppelteig rös-
ten, in die Bastelstraße gehen, sich beim Kino aufwärmen oder 
am Rad drehen und tolle Preise gewinnen. Nach der ganzen 
Aufregung half dann nur noch ein Kinderpunsch. Für die Eltern, 
Großeltern und Verwandten war auch gesorgt.

Diese konnten sich bei eisigen Temperaturen mit leckerem 
Glühwein aufwärmen oder gemütlich am Feuer sitzen und inte-
ressante Gespräche führen. Für Speis und Trank sorgte Robby 
Höhme von Homes Kitchen mit leckerem Nudelsalat, Rostern 
und Gulaschsuppe. Die Stimmung war ausgeglichen und ab 
und an konnte man auch Leute das Tanzbein schwingen sehen. 
Abschluss des aufregenden Tages war dann der Laternenum-
zug. Dieser brachte wieder viele Augen zum Strahlen.

Laternenfest in Calbitz
Schon Wochen vorher stand auf einem Aushang in der Kita 
bzw. im Hort: Am 10. November 2023, um 16 Uhr findet ein 
Laternenumzug statt. Zettel wurden ausgeteilt, wer kommen 
möchte und wie viele Bratwürste pro Familie gegrillt werden 
sollen. Einige Gruppen bastelten ihre Laternen selbst und an-
dere brachten eine mit.
An dem besagten Freitag im November stand die Feuerwehr 
mit zwei Fahrzeugen vor der Kita Wirbelwind in Calbitz und vie-
le kleine und große Menschen versammelten sich.

Kurz nach 16 Uhr ging es dann los und die Menschentraube lief, 
von den Feuerwehren begleitet, Richtung Schule. 
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Danach wurde gemeinsam mit den Enkeln der selbstgebacke-
ne Kuchen von den fleißigen Muttis und den Hortkindern bei 
einer Tasse Kaffee genossen. Alle sind sich einig, dass es im 
nächsten Jahr eine Folgeveranstaltung geben soll.

Die Kinder und Erzieher aus dem Hort Calbitz

Informationen aus der Oberschule

Erste Begegnung mit Frankreich  
in Wermsdorf

In der Woche vom 22.10. - 29.10.2023 weilten 30 französische 
Gäste aus Allègre (Region Auvergne) zu Gast in Krostitz. Der 
Freundeskreis Krostitz/Allègre-Monlet e. V. erstellte ein um-
fangreiches Programm anlässlich dieses Besuches, das au-
ßer Aktivitäten in Dresden, Bitterfeld, Torgau auch einen Tag 
in Wermsdorf/Mutzschen beinhaltete. Diesen Tag werden die 
Gäste wohl ganz besonders in guter Erinnerung behalten.
Denn die Französischschüler der Klassen 7a und 7b der Oberschu-
le Wermsdorf bereiteten einen Rundgang in der Hubertusburg auf 
Französisch vor. Am 25.10.2023 empfingen die Schüler ihr französi-
sches Publikum vor den Toren der Hubertusburg. Bei einem Rund-
gang über das Gelände wurden auf Französisch in kurzen Sätzen 
die Geschichte und die Architektur der Hubertusburg vorgestellt.
Gemeinsam wurde mit der Französischlehrerin Fr. Heinemann 
der Rundgang geplant und intensiv im Französischunterricht 
geübt. Die Schülerinnen und Schüler konnten so zum ersten 
Mal ihre erlernten Fähigkeiten Muttersprachlern präsentieren. 
Die anfängliche Aufregung über die erste „echte“ Begegnung 
mit Frankreich verflog schnell durch die begeistert applaudie-
renden Gäste. Doch der Höhepunkt für die Wermsdorfer Schü-
ler war der sprachliche Austausch mit den drei jungen franzö-
sischen Schülerinnen, welche die Gruppe begleiteten. Ganz 
spontan ermöglichte es die Oberschule Wermsdorf den drei 
französischen Schülerinnen am Unterricht in den Klassen 7b 
sowie 8a teilzunehmen. Hier ein herzliches Dankeschön an die 
Lehrkräfte, die dieses so spontan ermöglichten!
Doch nicht nur die Französischschüler knüpften erste interna-
tionale Kontakte, auch Schülerinnen der 8a konnten sich durch 
den Einsatz neuer Medien mit den Französinnen unterhalten. Der 
Kontakt zwischen den Jugendlichen besteht auch weiterhin. Die 
Motivation für das Erlernen einer zweiten Fremdsprache, ins-
besondere Französisch, ist bei den Schülerinnen und Schülern 
noch weiter gewachsen. Das Ziel, eine französische Austausch-
schule für die Oberschule Wermsdorf zu finden, rückt immer nä-
her. Auch die französischen Gäste äußerten den Wunsch, den 
Kontakt zwischen beiden Schulen zu vertiefen und gemeinsame 
Projekte zu planen. So wurde auch eine Einladung an die Fran-
zösischschüler der Oberschule Wermsdorf ausgesprochen, im 
Frühjahr 2025 am Besuch nach Allègre teilzunehmen.

Dieser Tag wird den Französischschülern immer im Gedächt-
nis bleiben und sie weiterhin motivieren, ihre Ziele zu erreichen. 
Denn wie sagten die Klassen in der Auswertung: „Frau Heine-
mann, jetzt müssen wir unbedingt nach Frankreich!“

Johanna Heinemann
Fachleiterin der Fremdsprachen OS Wermsdorf

Das ASB-Team bedankt sich bei Homes Kitchen für das Cate-
ring, Fräulein Tortenglück für den Knüppelteig, der Feuerwehr 
Wermsdorf für die Bereitstellung der Garnituren, dem Service 
-Team der Kita für die ganze Vor- & Nachbereitung sowie die 
Hilfe vor Ort, den fleißigen Eltern/Großeltern für den Auf- & Ab-
bau und beim gesamten Kita-Team, welches zum Gelingen des 
Festes beigetragen hat.

Daniel Rode
ASB Kita „Sterntaler“ Wermsdorf

Informationen aus der Schule

Oma-Opa-Tag im Hort Calbitz
Endlich war es wieder soweit und im Hort Calbitz kamen Oma 
und Opa zu Besuch. Schon an der Tür wurden die Großeltern 
liebevoll von der 4. Klasse begrüßt und in die Turnhalle geführt.

Dort startete ein abwechslungsreiches Programm. Dabei wur-
den Lieder gesungen, Tänze gezeigt und ein Theaterstück auf-
geführt. Dieses zauberte dem Publikum ein Lächeln ins Gesicht 
und die Kinder wurden mit viel Applaus bedacht.
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ehrenamtliche Kraftakt zu bewältigen. Zum Gelingen des Vor-
habens haben ebenso der harte Kern von ehrenamtlichen Hel-
fern in den Ortsteilen, wie Falk Rother, Tilo Rother, Jens Klimpel, 
Matthias Patzsch, Christian Kühne, Lutz Winkler mit Mitgliedern 
des Heimatvereins Malkwitz beigetragen. Auch gebührt beson-
ders der Dank den Firmen der Gemeinde, die als Sponsoren für 
die erheblichen Mehrausgaben mit zum Gelingen beigetragen 
haben. Zu nennen sind hier besonders KET Kirpal Energietechnik 
GmbH Anlagenbau & Co. KG, Birgit und Jürgen Schulz vom See-
gasthof Hotel Horstsee, Autohaus Ronny Wacke GmbH, Zimme-
rei Weber, Milchhof Kötitz GmbH & Co.KG.

„Neue Informationstafel sowie Sitzgruppe im Skulpturenpark 
Kötitz“.  Foto L. Abitzsch

Nicht zu vergessen sind der Landestourismusverband Sach-
sen, die Evangelische Erwachsenenbildung Sachsen und der 
Freistaat Sachsen selbst, der uns diese Finanzierung aus Steu-
ermitteln ermöglichte. Auch unterstützten uns das Bauamt und 
der Bauhof der Gemeinde. Sie halfen mit fachlicher Beratung 
bei der Umsetzung.
Wir konnten so die Wanderwege-Infrastruktur in den Ortstei-
len Luppa, Malkwitz, Calbitz und darüber hinaus in Teilen des 
Gemeindegebietes auf ein hohes Niveau bringen. Noch ist nicht 
alles auf diesem Gebiet geschafft und wir hoffen, dass die Ge-
meinde mit ihrem „Grundsatzbeschluss zur Durchführung und 
Finanzierung der Installation eines Leit- und Informationssys-
tems für die Qualifizierung des Tourismus in der Region Werms-
dorf / Mügeln“, der am 30.11.2023 beschlossen wurde, dem Er-
holungsort im Rahmen der Umsetzung neuen Schwung verleiht.

Neuer Schaukasten in Gröppendorf
Am 10.11.2023 war es endlich so weit: unser Schaukasten, 
freundlich gesponsert von der Firma KKS Kälte-Klima-Sachsen 
in Wermsdorf und aufgestellt von den Firmen Metallbau Jähni-
gen (Sponsor der Metallsäulen) und der Firma HBS Scheller fand 
seinen gut sichtbaren Standort am Spielplatz in Gröppendorf.

Da an dieser Stelle auch unsere beliebten Kinder-, Herbst- und 
andere Feste und Veranstaltungen stattfinden, kann sich in 
Zukunft jeder Interessierte direkt vor Ort über Geplantes oder 
Stattgefundenes informieren.
Gern nehmen wir dafür auch Fotos und Texte von Mitgliedern 
und Noch-nicht-Mitgliedern entgegen.

Gröppendorfer Landfunken e.V.

Informationen der Vereine

Förderung von Kleinstinfrastruktur  
im Wander- und Pilgerland Sachsen /  

speziell in Luppa, Malkwitz und Calbitz
Wie bereits im vergangenen Jahr nutzten die Heimatvereine 
Luppa e.V., Calbitz e.V. sowie Malkwitz e.V. die Gelegenheit zur 
Förderung von Kleinstinfrastruktur im Wander- und Pilgerland 
Sachsen. Hierbei ging es den drei Vereinen mit den einzelnen 
Förder-Projekten um die weitere Erneuerung und Ergänzung 
der jeweiligen Wanderweginfrastruktur im Einzugsbereich ihrer 
Ortsteile und in anderen Bereichen der Gemeinde Wermsdorf, 
wie z.B. in Collm und Wermsdorf. Konkret war die Erstellung 
von 13 Informationstafeln, die auf markante Sehenswürdig-
keiten oder Geschichtliches hinweisen, ein Projektpunkt. Eine 
weitere Ergänzung von Wanderweghinweisschildern und die 
Erstellung einer aktuellen Wanderkarte, die die Daten der ak-
tuellen Wanderwege sowie Radwege im Gemeindegebiet dar-
stellen. Die Anschaffung sowie Errichtung einer Sitzgruppe war 
ebenso im Plan.

Die exakten Daten für 
die nun erarbeitete Wan-
der- und Radwege-Karte 
stellten uns der Kreiswe-
gewart, der Tourismus-
verband Leipzig Region 
e.V. sowie die Gemein-
deverwaltung Wermsdorf 
zur Verfügung. Die Details 
der Karte, wie Schutzhüt-
ten, Picknickplätze, Fo-
tos, die Beschreibungen 
für Sehenswürdigkeiten 
und der ausgewählten 
Routen erarbeitete uns 
Ortschaftsrat Lutz Ab-
itzsch. Mit dieser umfang-
reichen Vorarbeit konnte 
für Wanderer, die entwe-
der per Rad oder zu Fuß 
unterwegs sind, eine op-
timale Orientierungskar-
te (Wanderkarte) erstellt 
werden. Der Druck der 
Wanderkarte erfolgte auf 

12 Stück Großformat-Aluverbundplatten, die die bisherigen 
alten Orientierungstafeln an nun 12 der insgesamt 28 Stand-
orte ersetzen. Als Ergänzung dazu wurden an einigen belieb-
ten Startpunkten für Wanderer QR-Codes für Wanderrouten 
erarbeitet und angebracht. Damit kann jeder Wanderer, der 
die Wander-App nutzt, an bestimmten Startpunkten leicht die 
Wanderroute mit den Kilometer-Angaben und der Wanderzeit 
sehen, die Wanderrichtung und Route ändern oder für später 
Planungen speichern. Zusätzlich war es uns möglich, diese 
neue Wanderkarte für eine digitale Präsentation auf Internetsei-
ten der Vereine und der Gemeinde für Wanderer zur Verfügung 
zu stellen. In der Summe wieder ein abgestimmtes zusammen-
hängendes Projekt für Erholungssuchende bzw. Wanderer.
Eine umfangreiche Vorausplanung war notwendig, damit die-
ses Projekt umgesetzt werden konnte. Nun ist es geschafft. 
5 Wanderwegschilder, 13 Informationstafeln, 12 Großformat-
Wanderkarten, Wanderkarten-Internetpräsentation, eine Sitz-
gruppe, QR-Code-Schilder für ausgewählte Wegrouten wurden 
angeschafft, ersetzt bzw. auf- oder angebaut. Durch lange Lie-
ferzeiten konnte nun im knappen Endspurt alles errichtet oder 
eingerichtet werden. Abschließend ist die Ausgaben-Abrech-
nung bei der fördernden Stelle zu bewältigen.
Nur durch die intensive Zusammenarbeit der Heimat-Vereine 
und des Ortschaftsratsvorsitzenden Lutz Abitzsch war dieser 

„Mitglieder des Heimat- und Tradi-
tionsvereines Malkwitz e.V. bereiten 
vorab den Aufsteller für die neue 
Orientierungstafel am Standort 
Malkwitz vor.“  Foto v. C. Kühne
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Schiedsstelle in Oschatz

Jeder Bürger der Gemeinde Wermsdorf hat die Möglichkeit bei 
Bedarf, z. Bsp. bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, die Schieds-
stelle in Anspruch zu nehmen. Der Friedensrichter kann bei 
Rechtsstreitigkeiten schlichtend tätig werden.
Friedensrichter: Herr Ingolf Gasch und
stellv. Friedensrichter: Herr Thomas Zehne

Bitte telefonische Terminvergabe beachten! Am Termin er-
folgt der Einlass ins Gebäude ausschließlich nach telefonischer 
Anmeldung unter 03435 970295.

Vertragsärztlicher Notfalldienst

Bei der Vermittlung von Hausbesuchen muss der Patient bei 
der Vermittlung für den vertragsärztlichen Notfalldienst unter 
116117.
Zu den Zeiten des vertragsärztlichen Notfalldienstes
- an Werktagen von 19.00 bis 7.00 Uhr,
- mittwochs und freitags ab 14.00 Uhr,
- an Samstagen, Sonn-, Feier- und Brückentagen rund um die Uhr
wird ein diensthabender Arzt die in dringenden Fällen erfor-
derlichen Hausbesuche im Notfalldienstbereich durchführen. 
Dieser Hausbesuch ist ebenso über die Tel.Nr. 116117 anzu-
melden.
Sprechstunden finden statt in der
Bereitschaftspraxis in der Collm-Klinik Oschatz
9.00 - 13.00 Uhr ( Samstag, Sonntag, Feier- und Brückentage)
sowie in der
Bereitschaftspraxis im Krankenhaus Torgau
9.00 - 19.00 Uhr (nur Samstag, Sonntag, Feier- und Brücken-
tage)
sowie in Torgau
zusätzlich Mittwoch und Freitag 14.00 - 19.00 Uhr.
Für lebensbedrohliche Zustände, wie Bewusstlosigkeit, hef-
tiger Brustschmerz, schwere Atemnot, bei starken Blutungen 
sowie schweren Unfällen ist der Rettungsdienst zuständig und 
rund um die Uhr über den Notruf 112 bei Bedarf zu erreichen.

  

Sie sind krank außerhalb der Sprechzeiten Ihrer Arztpraxis?

In den Ärztlichen Bereitschaftspraxen der KV Sachsen erhalten 
Sie medizinische Versorgung bei akuten, aber nicht lebens
bedrohlichen Erkrankungen außerhalb der üblichen Sprech-
zeiten von Arztpraxen. 

Informationen zu allen Standorten, Behandlungsbereichen 
und Öffnungszeiten erhalten Sie telefonisch unter: 116117, 
sowie unter: www.kvsachsen.de > Bereitschaftsdienste.

Sprech- und Öffnungszeiten

Gemeindeverwaltung Wermsdorf

Altes Jagdschloß 1, 04779 Wermsdorf
Telefon: 034364 811-0
E-Mail: info@wermsdorf.de, www.wermsdorf.de
Montag geschlossen
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.30 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr

Die Verwaltung bleibt vom 27.12.23 bis 29.12.23 ge-
schlossen.

Das Einwohnermeldeamt bittet weiterhin um vorherige 
Terminvereinbarung.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Telefon: 034364 811-28, E-Mail: meldeamt@wermsdorf.de

Touristinformation Wermsdorf

Altes Jagdschloß 1, 04779 Wermsdorf
Telefon: 034364 81132, E-Mail: info@wermsdorf.de
Montag - Freitag 10.00 - 14.00 Uhr

Museum „Karl Hans Janke -  
Genie und Schizophrenie“

Schloss Hubertusburg Haus 21, 04779 Wermsdorf
Dienstag bis Freitag 13.00 - 17.00 Uhr
Samstag bis Sonntag 12.00 - 17.00 Uhr
Um Anmeldung für einen Besuch wird gebeten.
Telefon: 034364 549840
E-Mail: ausstellung@karl-hans-janke.de
Aktuelle Informationen finden Sie unter www.karl-hans-janke.de.

Zentralbibliothek Wermsdorf

im Fachkrankenhaus Hubertusburg gGmbH
Gebäude 63 (ehemals Poliklinik) / Krankenhausverwaltung

Montag 10.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Dienstag 10.00 - 14.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Freitag 10.00 - 13.00 Uhr
Telefon: 03 43 64 6 22 51, Fax: 01212-5-1673-8546
E-Mail: bibliothek_wermsdorf@kh-hubertusburg.de
Die Bibliothek bleibt vom 27.12.23 bis 29.12.23 geschlossen.

Polizeiposten Wermsdorf

Altes Jagdschloß 1, 04779 Wermsdorf
Dienstag 10.00 - 14.00 Uhr
Donnerstag 13.00 - 18.00 Uhr
Telefon: 034364 88380

Abwasserzweckverband
„Oberes Döllnitztal“

04769 Mügeln - Ortsteil Glossen, Mügelner Landstraße 4
(ehemaliges Verwaltungsgebäude der Gemeinde)
zu folgenden Geschäftszeiten:
Montag: geschlossen - nach Vereinbarung
Dienstag: 09:00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.30 Uhr
Mittwoch: geschlossen - nach Vereinbarung
Donnerstag: 09:00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 09:00 - 12.00 Uhr

Telefon:
Frau Haubold 034362 2384-10 e.haubold@azvmuegeln.de
Herr Wache 034362 2384-12 th.wache@azvmuegeln.de
Fax: 034362 238414

mailto:info@wermsdorf.de
http://www.wermsdorf.de/
mailto:info@wermsdorf.de
mailto:info@wermsdorf.de
mailto:ausstellung@karl-hans-janke.de
mailto:ausstellung@karl-hans-janke.de
mailto:bibliothek_wermsdorf@kh-hubertusburg.de
mailto:th.wache@azvmuegeln.de
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Medizinischen Versorgungszentrum  
„Schloss Hubertusburg“ Wermsdorf

Das Fachkrankenhaus Hubertusburg in Wermsdorf bietet seit 
September 2020 nun auch Sprechstunden in den Fachgebieten 
der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (HNO) sowie der Neu-
rologie an.
Neurologische Sprechstunde - mittwochs 8 bis 16.30 Uhr
HNO allgemeine Sprechstunde - dienstags von 8 bis 12 Uhr 
sowie 14 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr.
Beide Sprechstunden erfolgen im Ärztehaus Altes Jagdschloß 
6a in Wermsdorf.
Telefonische Anmeldung unter 034364 88 97 00.

Friedhofsverwaltung

In Friedhofsangelegenheiten wenden Sie sich bitte an:
Kirchgemeinde Oschatzer Land
Friedhofsverwaltung
04779 Wermsdorf, Clara-Zetkin-Str. 18
Telefon: 034364 87888 und 87889
Fax: 034364 52384
E-Mail: friedhofsverwaltung.oschatzer-land@evlks.de
Öffnungszeiten:
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 17.30 Uhr
und nach telef. Vereinbarung
In Bestattungsangelegenheiten wenden Sie sich bitte an:
Herrn Fleischer unter
Telefon: 0176 21446408

Störungsnummern (kostenfrei)

Montag bis Sonntag: 0.00 - 24.00 Uhr

MITNETZ STROM 0800 2305070
MITNETZ GAS 0800 2200922

Veranstaltungen

VORANKÜNDIGUNG

Das Meissner Kammerorchester kommt ...

zum Neujahrskonzert am 06.01.2024, 15.30 Uhr und 
17.30 Uhr
im Ovalsaal, Schloss Hubertusburg
Informationen & Vorreservierungen über
Hubertusburg Haus 12 – Sa/So 11:30 bis 15:30 Uhr oder   
telefonisch unter 0157 7716 7914 
E-Mail: koenigliche.jagdresidenz@gmail.com oder 
über die Gemeinde Wermsdorf – Touristinformation, Tel. 
034364 811-32

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Mittwoch, dem 24. Januar 2024

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist:
Mittwoch, der 10. Januar 2024

Annahmeschluss für Anzeigen ist:
Montag, der 15. Januar 2024, 9.00 Uhr

mailto:friedhofsverwaltung.oschatzer-land@evlks.de
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Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten der Touristinfor-
mation, Montag bis Freitag 10 - 14 Uhr, sowie im Rahmen wei-
terer Veranstaltungen besucht werden: 14.01.24 Winterwande-
rung des Heimat- und Verschönerungsvereins Wermsdorf e. V., 
18.02.2024 NATURA-Entdeckertour rund um den Horstsee, 
07.04.2024 Wanderung zu den Wermsdorfer Waldteichen.
Informationen zu den kommenden Veranstaltungen werden in 
der örtlichen Presse bekannt gegeben und können darüber hi-
naus auf der projekteigenen Internetseite www.natura-in-nord-
sachsen.de nachgelesen werden.
Der Landschaftspflegeverband Torgau-Oschatz e.V. bedankt 
sich ganz herzlich bei der Gemeinde Wermsdorf und dem Bür-
germeister Herrn Matthias Müller für die kostenfreie Bereitstel-
lung der Räume.

Hier treffen sich Senioren

Perspektivwechsel-Natur(a 2000) erleben 
vor deiner Haustür

Unter diesem Motto steht die Ausstellung, die noch bis Anfang 
April 2024 im Alten Jagdschloss Wermsdorf zu erleben ist.
Der Landschaftspflegeverband Torgau-Oschatz e.V. hatte ge-
meinsam mit der Touristinformation Wermsdorf zur Auftakt-
veranstaltung am 09.11.2023 zu einem Fotovortrag mit Mario 
Teumer geladen.
Ca. 30 Gäste waren der Einladung gefolgt und lauschten dem 
Vortrag über die bunte Vielfalt der Naturschönheiten unserer 
Region, untermalt mit vielen tollen Bildern.

So nahm er uns mit auf einen Streifzug durch die verschiede-
nen Landschaftsbereiche unserer vielfältigen und wertvollen 
Kulturlandschaft und machte Lust, in der wunderschönen Na-
tur vor unserer Haustür selbst auf Entdeckungsreise zu gehen.

Und wieder geht ein Jahr zu Ende

„Wir sehen aufs alte Jahr zurück  
und haben neuen Mut. 

Ein neues Jahr, ein neues Glück, 
 die Zeit ist immer gut.“

Auf diesem Weg möchte ich mich bei allen Seniorin-
nen und Senioren der Gemeinde Wermsdorf und al-
len Ortsteilen für das entgegengebrachte Vertrauen 
herzlich bedanken.

Ein Dankeschön geht an alle, die mich zu unseren Se-
niorenfesten und Seniorenfahrten unterstützt haben.

Ein besonderer Dank geht an Jana Käseberg für ihre 
tatkräftige Unterstützung bei der Anmeldung und 
Kassierung.

Von Herzen wünsche ich allen Seniorinnen und Senio-
ren sowie ihren Lieben eine besinnliche Weihnachts-
zeit und für das neue Jahr alles Gute, viel Gesundheit 
und Wohlergehen. Ich hoffe auf eine rege Beteiligung 
an unseren Seniorenfahrten und sonstigen Veranstal-
tungen auch im kommenden Jahr.

Ihre Seniorenbetreuerin
Heike Rode
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am Mittwoch, den 17.01.2024am Mittwoch, den 17.01.2024am Mittwoch, den 17.01.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir laden Sie recht herzlich zu unserer Wintermodenschau am 
17.01.2024 ab 14:00 Uhr  in das Begegnungszentrum des Alten 
Jagdschlosses Wermsdorf ein.  

Anmeldungen können bis zum 10.01.2024 telefonisch unter 
034364 81129 entgegengenommen werden. Die Teilnahme 
ohne vorherige Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen 
nicht möglich! 

Ein Unkostenbeitrag für Kaffee und Kuchen von 5,00 EURO 
wird zu Beginn der Veranstaltung erhoben. 

  

 

Ihre Seniorenbetreuerin Heike Rode 
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Geburtstage

Herzliche Glückwünsche unseren Seniorin-
nen und Senioren im Januar 2024

Wermsdorf
85. Geburtstag Scholz, Gerta am 02.01.
75. Geburtstag Hohmann, Renate am 05.01.
95. Geburtstag Schrapel, Irmgard am 13.01.
70. Geburtstag Stähler, Georg am 13.01.
75. Geburtstag Lademann, Gabriele am 15.01.
70. Geburtstag Scholz, Brigitte am 23.01.
75. Geburtstag Golde, Reinhard am 27.01.
75. Geburtstag Thierbach, Hans-Jürgen am 30.01.
Calbitz
85. Geburtstag Spindler, Hartmut am 09.01.
Liptitz
80. Geburtstag Lück, Traudel am 04.01.
70. Geburtstag Beyreis, Helmut am 12.01.
Luppa
70. Geburtstag Gruhne, Erika am 01.01.
Mahlis
75. Geburtstag Herrmann, Günter am 26.01.
70. Geburtstag Becker, Dietmar am 28.01.
Wadewitz
80. Geburtstag Klitscher, Gisela am 17.01.

Anzeige(n)


